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Reglement fUr das Friedhof- und Bestattungswesen Stadt Sempach

GestUtzt auf § 9 Abs. 3 und § 18 Abs. 2 der Verordnung Uber das Bestattungswesen
vom 1. Oktober 1965 erl@sst die Einwohnergemeinde Stadt Sempach folgendes

Reglement
fur das Friedhof- und
Bestattungswesen der Stadt Sempach

l. Zustandigkeit, Aufsicht und Verwaltung

Art. 1 Organisation

Der Friedhof Sempach ist ordentliche Begrdbnisstétte der Einwohnergemeinde Sem-
pach sowie jenes Gemeindeteils von Neuenkirch, der zur Katholischen Kirchgemein-
de Sempach gehort. Das Friedhof- und Bestattungswesen untersteht dem Stadtrat
von Sempach.

Art. 2  Verwaltung

' Der Stadtrat Ubertragt die direkte Aufsicht und Verwaltung einer Friedhofkommis-
sion und wahlt aus deren Mitte den Prasidenten oder die Prasidentin. Die Einwohner-
gemeinde Neuenkirch, die Kath. Kirchgemeinde Sempach und die Evang.-ref.
Kirchgemeinde Sursee sind in der Kommission angemessen vertreten. Der Fried-
hofverwalter oder die Friedhofverwalterin, welcher bzw. welche von Amtes wegen
Einsitz in der Friedhofkommission hat, ist fUr den Vollzug dieses Reglements verant-
wortlich.

2 Friedhofanlagewart oder Friedhofanlagewartin und Totengréber oder Totengra-
berin werden vom Stadtrat gewdahlt. Der Stadtrat regelt die Unterstellung.

Il. Meldepflicht

Art. 3  Anzeige

Jeder Todesfall und Leichenfund ist sofort, sp&testens jedoch innert zwei Tagen, dem
Friedhofverwalter oder der Friedhofverwalterin zu melden.
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lll. Bestattung

Art. 4 Anordnung des Zivilstandsamtes und des Friedhofverwal-
ters oder der Friedhofverwalterin

FUr die Bestattungen werden folgende Anordnungen getroffen:

a. Seitens des Zivilstandsamtes:
- Ausstellung der Bestattungsbewilligung
- Bei Kremation Benachrichtigung des Zivilstandsamts des Kremationsortes

b. Seitens des Friedhofverwalters oder der Friedhofverwalterin:
Der Friedhofverwalter oder die Friedhofverwalterin erl@sst die nétigen Weisungen
fUr die Bestattung, benachrichtigt den Totengrdber oder die Totengréberin und
ist fUr eine wurdige Bestattung verantwortlich.

Art. 5 Leichenuberfuhrung

Die Leiche ist spatestens am Vorabend der Bestattung in die Totenkapelle zu Uber-
fOhren. Auf Weisung des Arztes oder der Arztin hat die Uberfohrung sofort nach der
Einsargung zu erfolgen.

Art. 6 Mitwirkung kirchlicher Organe

I Der kirchliche Teil der Bestattung ist Sache des zust@ndigen Pfarramtes.
2 FUr die kirchliche Bestattung haben sich die Angehdérigen moglichst bald mit dem
betreffenden Pfarramt in Verbindung zu setzen.

Art. 7  Zivile Bestattung

Erfolgt keine kirchliche Bestattung, wird vom Friedhofverwalter oder von der Fried-
hofverwalterin die zivile Bestattung festgelegt und evtl. durchgefihrt.

Art. 8 Ordnungsdienst

Wdahrend der Beerdigung ist die unmittelbare Umgebung des Grabes fir die Geist-
lichkeit, die Angehdrigen und fur allfallige Fahnendelegationen freizuhalten. Die zu-
standige Stelle der Stadtverwaltung betraut eine Person mit dem Ordnungsdienst.

Art. 9 Bestattungsart

Hat der Verstorbene oder die Verstorbene in einer schriftlichen Erklarung eine Bestat-
tungsart bestimmt, so ist dieser Willenserkldrung in der Regel nachzukommen. Fehlt
eine solche Erkldrung, so kdnnen die ndchsten Angehdrigen die Bestattungsart be-
stimmen.

Art. 10 Grabbesetzung

In allen Grdaber kann zusdtzlich eine Urne bestattet werden, sofern die Grabesruhe
des Erstbestatteten noch mindestens 10 Jahre dauert und es sich um einen nahen
Angehdrigen handelt.
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Art. 11 Verstorbene aus andern Gemeinden

Bestattungen von auswdarts wohnhaft gewesenen Personen kdnnen durch den
Friedhofverwalter oder die Friedofverwalterin bewilligt werden. Die GebUhr wird vom
Stadtrat festgesetzt.

Art. 12 Wurdige Bestattung

Die Bestattung hat in wirdiger Form, zur ortsublichen Zeit in der ordentlichen Reihen-
folge der Graber stattzufinden.

IV. Friedhof

Art. 13 Ordnung

I Die Friedhofanlagen verdienen als letzte Ruhestatte der Verstorbenen ein pietdt-
volles Betreten. Sie dUrfen nicht als Spielplatz benUtzt werden.

2 Das unbefugte Befahren des Friedhofes mit Motorfahrzeugen und der Zutritt mit
Tieren sind untersagt.

Art. 14 Haftung

Die Einwohnergemeinde Ubernimmt keine Haftung fur Beschddigungen an Grab-
denkmdlern und Pflanzungen durch Naturereignisse oder Drittpersonen. Ebenso wird
die Haftung bei Entwendung und Diebstahl abgelehnt.

Art. 15 Graberarten

Die Bestattung erfolgt in:
a. Reihengrébern (fUr Kinder und Erwachsene)

b. Urnengrdbern

c. Urnenhain

d. Priestergrab

e. Gemeinschaftsurnengrab

In Urnengrdbern und im Urnenhain sind in der Regel nur Holzurnen zuldssig.

Art. 16 Details zu den Graberarten

a. Reihengraber (fur Kinder und Erwachsene)
Die Reihengréber werden unentgeltlich zur VerfOgung gestellt. Sie werden ge-
mass Friedhofplan fortlaufend in die vorgesehenen Felder zusammengefasst. Die
Freihaltung einzelner Gréber innerhalb der Reihe fur eine allfdllige sp&tere Benut-
zung ist nicht zul@ssig.

Grosse
FUr die Reihengrdber gelten folgende Mindestmasse:

Lange Breite Tiefe
fUr Kinder von 1 - 6 Jahren 0.60 m 0.45m 1.00 m
fUr Erwachsene und Kinder Uber 6 Jahren 1.60m 1.00 m 1.50 m
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b. Urnengraber
FUr die Urnengréber sind spezielle Grabfelder vorzusehen. Die Bestimmungen
Uber die Reihengréaber (Art. 16 Bst. a) finden sinngemdass Anwendung.
Die Grosse der Urnengrdber wird von der Friedhofkommission festgelegt. Urnen
kbnnen auch in Reihengrdbern beigesetzt werden. Die Bestimmungen von
Art. 10 finden Anwendung.

c. Urnenhain

Im Urnenhain gilt die Reihenbeisetzung. Es sind spezielle Grabfelder vorzusehen.
Die Grésse der Graber wird von der Friedhofkommission festgelegt. Die Bepflan-
zung der Grdber im Urnenhain ist einheitlich und wird von der zustdndigen Stelle
der Stadtverwaltung in Auftrag gegeben. Ein individueller Blumenschmuck ist mit
Ausnahme einer Steckvase nicht erlaubt. FUr die Bepflanzung wahrend der Dau-
er der Grabesruhe wird bei der Beisetzung eine vom Stadtrat festzusetzende
einmalige GebUhr erhoben. Bei vorzeitiger Aufgabe des Grabes ist die fur den
Grabschmuck geleistete Abgeltung nicht zurUckzuerstatten. Die Grosse und Art
des Grabdenkmals wird von der Friedhofkommission festgelegt.

d. Priestergrab
Die Katholische Kirchgemeinde Sempach ist berechtigt, Gber das Priestergrab
frei zu verfGgen.

e. Gemeinschaftsurnengrab
Im Gemeinschaftsurnengrab kann die Asche verstorbener Personen und die
Asche bestehender Urnengrdber, die wegen Ablauf der Grabesruhe aufgeho-
ben werden, beigesetzt werden. Die Beschriftung der im Gemeinschaftsurnen-
grab beigesetzten Personen ist fakultativ und geht zulasten der Angehdrigen.
Der Auftrag wird durch den Friedhofverwalter oder die Friedhofverwalterin erteilt,
der oder die auch die Inschrift nach Ablauf der Grabesruhe entfernen Iasst.

FUr die Beisetzung im Gemeinschaftsurnengrab wird eine vom Stadtrat festzuset-
zende einmalige GebUhr erhoben. Mit dieser GebUhr wird der von der zustandi-
gen Stelle der Stadtverwaltung zur VerfGgung gestellte Blumenschmuck abge-
golten.

Ein persdnlicher Blumen- oder Kranzschmuck ist wdhrend maximal funf Wochen
nach der Beisetzung an einem von der Friedhofverwaltung dafir bestimmten
Platz moglich. Nach diesem Zeitpunkt ist persénlicher Blumen- oder Grab-
schmuck mit Ausnahme einer Steckvase untersagt.

f. Ubergangsbestimmung Familiengraber
Erdbestattungen in bestehenden Familiengrdber sind zuldssig, wenn die Konzes-
sion noch mindestens 20 Jahre dauert.
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Art. 17 Grabesruhe

Die Grabesruhe betragt grundsatzlich 20 Jahre;

bzw. auf Verlangen der Angehdrigen

a. fUrKinder von 1-6 Jahren 10 Jahre
b. fUr Urnengraber 10 Jahre

V. Grabdenkmaler

Art. 18 Genehmigungspflicht

I FOr die Errichtung von Grabdenkmadlern oder Anderungen an solchen sind die
Richtlinien der Friedhofkommission zu befolgen.

2 Vor Beginn der Ausfuhrungsarbeiten fUr Grabdenkmdaler ist dem Friedhofverwalter
oder der Friedhofverwalterin ein Gesuch in zweifacher Ausfertigung einzureichen.
Das Gesuch hat den Entwurf mit den vollstndigen Angaben Gber Material, Bearbei-
tung und Beschrifftung sowie eine Zeichnung im Massstab 1 : 10 zu enthalten.

3 Zur Ergdnzung der Vorlagen k&dnnen Materialmuster, AusfGhrungszeichnungen und
BeschriftungsentwUrfe in nattrlicher Grésse oder Modelle einverlangt werden. Der
Friedhofverwalter oder die Friedhofverwalterin kann auf Kosten der Gesuchsteller
Fachleute zur Begutachtung zuziehen. Die zustdndige Stelle der Stadtverwaltung ist
ermdchtigt, Grabdenkmdler, die nicht den eingereichten und genehmigten Zeich-
nungen entsprechen, auf Kosten der Gesuchsteller entfernen zu lassen.

Art. 19 Richtlinien

FUr die Beschaffenheit der Grabdenkmdler, wie Ausmasse, Materialien, Bearbeitung,
Inschrift usw., erl@sst die Friedhofkommission verbindliche Richtlinien. Dieselben be-
durfen der Genehmigung durch den Stadtrat und sind beim Friedhofverwalter oder
bei der Friedhofverwalterin erhdltlich.

Art. 20 Stellen der Grabdenkmaler

Bei nicht fundamentierten Auflagen dirfen Grabmdler frUhestens sechs Monate
nach erfolgter Bestattung aufgestellt werden. FUr die bereits erstellten Fundamente
wird eine angemessene GebUhr erhoben, die vom Stadirat festgesetzt wird.

VI. Grabschmuck und Bepflanzung

Art. 21 Gestaltung der Graber

Um einen guten Gesamteindruck zu erreichen, sind die Graber mit einer gefdlligen
GrUnpflanzung zu versehen, wobei jedoch nur niederwachsende Pflanzen gestattet
sind (Maximalhéhe 50 cm). Die Grabfldchen werden durch die Friedhofverwaltung
seitlich mit Granitplatten abgegrenzt und vorn mit einem Stellriemen versehen. Auf
Verlangen des Friedhofverwalter oder der Friedhofverwalterin mussen zu grosse
Pflanzen auf Kosten der n&chsten Angehorigen geschnitten oder entfernt werden.
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Art. 22 Einschrankungen

I Das Aufstellen von Krénzen ist wdhrend maximal sechs Wochen nach der Beiset-
zung moglich. Nach diesem Zeitpunkt werden diese vom Friedhofanlagewart oder
der Fiedhofanlagewartin entsorgt. Bei Platzmangel kann sie der Friedhofanlagewart
oder die Fiedhofanlagewartin vorzeitig enternen.

2 Das Belegen mit farbigem Kies, Steinsplitter usw. ist bis zu héchstens einem Drittel
der Grabflache erlaubt. Die belegte FIdche muss vorgdngig mit einem Fliess abge-
deckt worden sein.

3 Das Anbringen von Einfassungen aller Art ist verboten.

4 Die ndchsten Angehdrigen sind verpflichtet, Ordnung zu halten. Es durfen keine
Abfdlle, Blumenvasen, Flaschen und dergleichen hinter den Grabsteinen deponiert
werden.

Art. 23 Abfalle

Alle Abfdlle sind getrennt nach der Entsorgungsmaglichkeit in die dafur bereitgestell-
ten Behdlter zu werfen. Verwelkte Blumen, Krdnze und Arrangements sind von den
Angehdrigen wegzurdumen. Der Friedhofanlagewart oder die Friedhofanlagewartin
hat das Recht, derartigen Grabschmuck jederzeit zu entfernen.

Art. 24 Grabpflege

I Es ist Sache der ndchsten Angehdrigen, fur das Erstellen des Grabdenkmals, die
Bepflanzung und den Grabunterhalt zu sorgen.

2 Das Aufstellen von Blumen hat in gediegenen Gefdssen zu erfolgen.

3 Weihnachtlicher Grabschmuck ist jeweils bis Ende Januar wegzurdumen.

4 Bei Vernachlassigung kann der Grabunterhalt nach erfolgloser Aufforderung
durch den Friedhofverwalter oder die Friedhofverwalterin auf Kosten der ndchsten
Angehdrigen veranlasst werden.

Art. 25 Allgemeiner Unterhalt

Der allgemeine Unterhalt des Friedhofes geht zu Lasten der Einwohnergemeinde.

Art. 26 Bestattungskosten

Die Bestattungskosten werden nach einem vom Stadtrat festgelegten Tarif in Rech-
nung gestellt.

VIl. Allgemeines

Art. 27 Arbeiten auf dem Friedhof

Iwei Werktage vor Ostern, Pfingsten und Allerheiligen durfen keine Grabdenkmaler
mehr aufgestellt werden. Bildhauer oder Bildhauerinnnen und Grabsteinlieferanten
oder Grabsteinlieferantinnen haben ihre Arbeiten zwei Tage vor den genannten Fei-
ertagen zu beendigen.
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Art. 28 Raumung von Grabstatten

I Nach Ablauf der Grabesruhe sind die Grabdenkmdler, nach vorausgegangener
Bekanntmachung im Luzerner Kantonsblatt und allenfalls in der Lokalzeitung, wegzu-
schaffen.

2 Grabdenkmaler und Pflanzen sind von den ndchsten Angehdrigen innerhalbb der
festgesetzten Frist wegzurGumen. Soweit diese dem Friedhofverwalter oder der
Friedhofverwalterin bekannt sind, werden sie schriftlich Uber die Wegrdumungsfrist
orientiert. Nach Ablauf dieser Frist wird Uber die Ubriggebliebenen Grabdenkmdaler
verfugt.

Art. 29 Beschwerde

Gegen Verfugungen des Friedhofverwalters oder der Friedhofverwalterin kann Be-
schwerde an den Stadtrat, gegen solche des Stadtrats an das Gesundheits- und So-
zialdepartement des Kantons Luzern erhoben werden. Die Beschwerdefrist betragt je
20 Tage.

Art. 30 Inkraftireten

I Das vorliegende Reglement tritt nach der Genehmigung durch die Gemeinde-
versammlung von Sempach, vorbehdltlich der Genehmigung durch das Sanitétsde-
partement des Kantons Luzern, auf den 1. Juli 1990 in Kraft. Es ersetzt das Reglement
vom 15. Oktober 1980.

2 FUr alle in diesem Reglement nicht enthaltenen, das Friedhof- und Begr&bniswe-
sen betreffende Bestimmungen gelten diejenigen der kantonalen Verordnung Uber
das Bestattungswesen.

3 Die beim Inkrafttreten dieses Reglementes abgeschlossenen Konzessionsvertrage
haben bis zum vereinbarten Ablauf GUltigkeit.

Sempach, 31. Januar 1990 Namens des Stadtrates
Oftto Schnieper, Stadtprasident

Alois Widmer, Stadtschreiber

Genehmigt durch die Stimmberechtigten der Einwohnergemeinde Sempach am
9. April 1990.

Namens der Gemeindeversammlung
Oftto Schnieper, Stadtprasident

Alois Widmer, Stadtschreiber

Genehmigt durch das Sanitatsdepartement des Kantons Luzern am 11. Mai 1990.

An der Gemeindeversammlung vom 26. November 1998 sind die Art. 19, 20, 21, 22
und 32 dieses Reglementes revidiert und genehmigt worden.

Sempach, 26. November 1998 Namens der Gemeindeversammiung
Andreas Frank, Stadtprdsident

Alois Widmer, Stadtschreiber

Die revidierten Art. 19, 20, 21, 22 und 32 sind durch das kant. Gesundheits- und Sozi-
aldepartement am 7. Januar 1999 genehmigt worden.
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An der Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2001 sind die Art. 19 und 20 die-
ses Reglementes revidiert und genehmigt worden.

Sempach, 13. Dezember 2001 Namens der Gemeindeversammlung
Andreas Frank, Stadtprdsident

Benno Felder, Stadtschreiber

Die revidierten Art. 19 und 20 sind durch das kant. Gesundheits- und Sozialdeparte-
ment am 22. Mdarz 2002 genehmigt worden.

An der Gemeindeversammlung vom 15. Dezember 2008 sind die Art. 2, 3, 4,7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 28 und 29 dieses Reglementes revidiert und
genehmigt worden.

Sempach, 15. Dezember 2008 Namens der Gemeindeversammiung
Franz Schwegler, Stadtprasident

Edith Meier, Stadtschreiberin

An der Gemeindeversammlung vom 28. November 2011 sind die Art. 15 und16 die-
ses Reglementes revidiert und genehmigt worden.

Sempach, 28. November 2011 Namens der Gemeindeversammiung
Franz Schwegler, Stadtprasident

Edith Meier, Stadtschreiberin
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Gebuhren-Tarif Friedhof- und Bestattungswesen

(gestutzt auf Art. 26 des Reglements fiur das Friedhof- und Bestattungswesen der Einwohnergemeinde Stadt Sempach)

(gliltig ab 07. Juli 2011)

1 Die Abgabe der Reihengraber und der Urnengraber sowie die Benutzung der To-
tenkapelle mit Kihlkatafalk sind fur die im Einzugsgebiet der Katholischen Kirchge-
meinde Sempach wohnhaft gewesenen Personen gebuhrenfrei.

Der Leichentransport ist durch die Angehdrigen zur organisieren. Sie haben auch die
daraus entstehenden Kosten zu tragen.

Die Kosten fur die Grabo6ffnung und die Grabmalfundamente gehen ebenfalls zulas-
ten der Angehdrigen. Der Friedhofverwalter stellt daftir Rechnung.

2 FiUr die Benutzung spezieller Graber sind folgende Geblhren zu entrichten:

a. Verlangerung Familiengrab pro Jahr:
ersatzlos gestrichen

b. Der Friedhofverwalter kann Familiengraber nach Ablauf der Grabesruhe im Ein-
verstandnis der Konzessionsinhaber oder deren Rechtsnachfolger zuriicknehmen.
Eine Entschadigung fir die vorzeitige Aufgabe der Grabkonzession wird nicht

ausgerichtet.
c. Beisetzung im Urnengemeinschaftsgrab Fr.  200.--
Beschriftung, pro Buchstabe/Zahl Fr. 25.--
d. Beisetzung im Urnenhain Fr. 2'000.—
e. Beisetzung Kinder bis zum vollendeten 17. Altersjahr:
fur Einwohner der Kirchgemeinde gratis
fur Auswartige (pauschal) Fr. 500.—

f. FOr die Beisetzung einer Urne in ein bestehendes Grab (2. Bestattung)
wird der Aufwand fur die Grab6ffnung verrechnet.

3 Fur die Bestattung von Personen, die ihren Wohnsitz ausserhalb des Einzugsgebie-
tes der Katholischen Kirchgemeinde Sempach hatten, werden die folgenden Ge-
buhren erhoben:

Birgerrecht kein Burgerrecht
im Einzugsgebiet der Kirchgemeinde
a. Fur ein Reihengrab Fr. 1'500.-- Fr. 3'000.--
b. Fir ein Unengrab Fr. 500.-- Fr. 1'000.--
c. Gemeinschaftsurnengrab Fr. 300.-- Fr.  600.--
d. Urnenhain Fr. 3'000.-- Fr. 4'000.--
e. In Hartefallen kann der Stadtrat Ausnahmen beschliessen.

IN

Kosten fur Grabmalfundamente bei Erdbestattungsgrabern:
a. pro Reihengrab Fr. 100.--

b. pro Familiengrab

ersatzlos gestrichen

5 Die Kosten fur die Grabdffnung werden vom Stadtrat jahrlich festgelegt.

Sempach, 07. Juli 2011 Stadtrat Sempach
Franz Schwegler, Stadtprasident

Edith Meier, Stadtschreiberin
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Richtlinien
far die Erstellung von
Grabmalern auf dem Friedhof
der Stadt Sempach

vom 1. Juli 2008



Inhaltsverzeichnis Artikel

Erstellungspflicht
Genehmigungspflicht

Gestaltung

Materialien

Unstatthafte Grabmaler und Werkstoffe
Ausmasse

Stellen der Grabméler

Ausnahmen

© 00 N o o b~ W N PP

Ersteller



Richtlinien fur die Erstellung von Grabmélern auf dem Friedhof

Gestutzt auf Art. 19 des Friedhofreglements der Stadt Sempach vom 9. April 1990 er-
lasst die Friedhofkommission Sempach folgende:

Richtlinien
fur die Erstellung von Grabmalern
auf dem Friedhof
der Stadt Sempach

Art. 1 Erstellungspflicht

Fur alle Graber, ausgenommen Gemeinschaftsurnengrab, sind durch die nachsten
Angehdrigen Grabdenkmaler zu erstellen.

Art. 2  Genehmigungspflicht

Die Gestaltung der Grabmaler und Inschriften unterliegt der Genehmigung des
Friedhofverwalters oder der Friedhofverwalterin. Er oder sie ist ermachtigt, Grabma-
ler, die nicht den eingereichten und genehmigten Zeichnungen entsprechen bzw.
ohne Bewiligung aufgestellt wurden, zurickzuweisen oder gegebenenfalls, auf Kos-
ten der Gesuchsteller bzw. der Auftraggeber entfernen zu lassen.

Art. 3  Gestaltung

Die Grabmaler sollen die Harmonie der Umgebung sowie die ruhige Gesamtwirkung
des Friedhofes nicht storen. Jedes Grabmal muss in Form und Werkstoffen entspre-
chend gestaltet sein.

Art. 4 Materialien

1 FUr die Grabmaler sind neben Holz, Schmiedeisen, Bronze und Kupfer im Prinzip
alle Stein-Materialen wie Sandsteine, Muschelkalksteine, Marmore, Kalksteine, Grani-
te, Serpentine und Gneise zulassig. Die Bearbeitungsweise soll sich dem Charakter
des Materials anpassen. Ornamentale Schmuckformen und sakrale Symboldarstel-
lungen sollen in guter kinstlerischer und handwerklicher Art und Weise ausgefihrt
werden.

2 Grosster Wert ist auch auf eine gute Schrift zu legen. Schriften in gravierten Ausfuh-
rungen kdnnen in einer zum Material passenden Farbe ausgetont werden.

Art. 5 Unstatthafte Grabmaler und Werkstoffe

Im Hinblick auf eine ruhig wirkende und &asthetische Gestaltung des Friedhofbildes
sind naturliche Materialien erwinscht.
Grundsatzlich ausgeschlossen sind:



- alle polierten und poliert wirkenden Steine;

- Zement- und Kunststeine;

- Schrifttafeln aus Glas, Email oder &hnlichen Materialien;

- aus verschiedenen Gesteinsarten zusammengesetzte Grabzeichen;
- gefraste Seitenkanten;

- Materialien wie Gusseisen, Draht, Pulverbronze, usw.

Art. 6 Ausmasse

Reihengraber

Max. Flache des Grabsteines 0.60 m2
(z.B. 110 x 54 oder 115 x 52 oder 100 x 60 cm)

Max. Hohe 115 cm

Max. Breite 60 cm

Min. Dicke des Grabsteines 14 cm

Urnengraber

Max. Flache des Grabsteines 0.40 m2
(z.B. 80 x 50 oder 90 x 45 cm)

Max. Hohe 90 cm

Max. Breite 50 cm

Min. Dicke des Grabsteines 14 cm

Kindergraber

Max. H6he 70 cm
Max. Breite 40 cm
Min. Dicke des Steines 12 cm

Urnenhain-Graber

Grabplatte

Max. Lange 50 cm
Max. Tiefe 60 cm
Hohe ab Erdboden 12-15cm

Alle Grabplatten sind liegend anzubringen, stehende Skulpturen auf den Grabplat-
ten sind nicht zul&ssig.

Grablichter sind auf einen Sockel zu stellen. Der Sockel muss aus demselben Material
wie die Grabplatte sein.

Plastiken, Kreuze und Stelen

Max. H6he 150 cm
Max. Breite 80 % der Grabbreite
Min. Dicke 15cm

Bei der H6he gelten die aufgefuhrten Masse inkl. Sockel. Dieser darf hdchstens 10 %
der Gesamthdhe betragen und muss aus dem gleichen Material wie das Grabmal
sein.

Weihwasserbehalter

Die Weihwasserbehalter diurfen eine Hohe von 20 cm ab Grabniveau nicht Uber-
schreiten. Auf den Plattengrabern durfen keine privaten Weihwasserbehalter aufge-
stellt werden.



Richtlinien fur die Erstellung von Grabmélern auf dem Friedhof

Einfriedung der Reihengraber
Fur die Einfriedung der Reihengraber werden einheitliche Grababgrenzungssteine zur
Verfugung gestellt.

Art. 7  Stellen der Grabmaler

1 Alle Denkmaler sind gut und fachgerecht zu versetzen. Schiefstehende oder ver-
schobene Denkmaler sind auf erste Aufforderung hin durch die nachsten Angehori-
gen wieder aufrichten zu lassen.

Art. 8 Ausnahmen

1 Der Friedhofverwalter oder die Friedhofverwalterin ist berechtigt, unter Beizug ei-
nes aussenstehenden Fachmannes oder einer Fachfrau ausnahmsweise Abwei-
chungen von Art. 5 und 6 zu bewilligen.

2 In der Beurteilung sind besondere kiinstlerische und asthetische Grinde zu berick-
sichtigen. Die unmittelbare Umgebung des betreffenden Grabes und die ruhige Wir-
kung des gesamten Friedhofbildes durfen dadurch keine Beeintrachtigung erleiden.

Art. 9 Ersteller

Der Ersteller oder die Erstellerin darf seinen oder ihren Namen an der seitlichen Flache
des Grabmales in unauffalliger Weise eingravieren. Metallplattchen sind nicht gestat-
tet.

Erlassen von der Friedhofkommission an der Sitzung vom 1. Juli 2008.
Genehmigt vom Stadtrat Sempach an der Sitzung vom 16. Oktober 2008.

Stadtrat Sempach
Franz Schwegler, Stadtprasident

Edith Meier, Stadtschreiberin



	Friedhofreglement2001
	FriedhofGebuehrentarif
	FriedhofRichtlinienGrabdenkmaeler
	Richtlinien �für die Erstellung von �Grabmälern auf dem Frie


